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         Heidgraben, 29.04.2019 
 
 
Gemeinde Heidgraben 
Der Bürgermeister 
Herr Jürgensen 
 
 
Verteiler: 
Amt Moorrege, z.H.  Frau Jathe-Klemm 
Schulausschuss, Andrea Becker 
 
 
 
 
Antrag an die Gemeinde Heidgraben den Schul-, Kultur- und Finanzausschuss: 

 

 Erhöhung der Haushaltsstelle 21140/576000 auf 1000,- € 
 

 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

 
Yella Schulz 
(Schulleitung) 
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Gemeinde Heidgraben 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0701/2019/HD/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 11.11.2019 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/593 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Perso-
nalwesen der Gemeinde Heidgraben 

28.11.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Heidgraben 09.12.2019 öffentlich 

 

Anpassung der Elternbeiträge Hörnumfahrt 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gemeindevertretung Heidgraben hat auf Ihrer Sitzung am 28.03.2017 beschlos-
sen, dass die Elternbeiträge für die Hörnumfahrt jährlich angepasst werden sollen. 
Für das Jahr 2019 betrug der Beitrag für die 13 – tägige Ferienfahrt für Heidgrabener 
Kinder und Mitglieder des Heidgrabener SV 286,00 Euro, Geschwisterkinder aus 
Heidgraben und/oder Mitgliedern des Heidgrabener SV zahlten 260,00 Euro. Aus-
wärtige Kinder, die kein Mitglied im Heidgrabener Sportverein sind, zahlten den vol-
len Beitrag in Höhe von 390,00 Euro. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Tagessätze des Fünf-Städte-Heimes betragen für die Saison 202 für Jugendliche 
30,90 Euro pro Tag (bisher 30,00 Euro) und für Erwachsene 39,90 Euro (bisher 
39,00 Euro). Dies bedeutet eine Erhöhung für die Jugendlichen von 3 % und bei den 
Erwachsenen um 2,3 %. In 2020 soll die Hörnumfahrt vom 28.06. bis 11.07.2020 
stattfinden.  
 
Eine Erhöhung des von der Gemeinde in 2019 festgelegten Beitrages von 286,00 
Euro um 3 % würde einen Beitrag für Jugendliche für 2020 in Höhe von 294,58 Euro 
bedeuten. Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen den Beitrag auf 294,60 zu 
erhöhen. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
In diesem Jahr hat die Gemeinde einen Zuschuss von 4.633,00 Euro gewährt. Mit 
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der vorgeschlagenen Regelung beteiligt sich die Gemeinde Heidgraben mit 107,00 
Euro bzw. 133,00 Euro pro Kind an den Kosten der Ausfahrt. Hinzu kommen das Be-
treuungsgeld sowie die Fahrtkosten für die Betreuer ca. 850,00 Euro, die ebenfalls 
von der Gemeinde getragen werden. 
 
Im Jahr 2019 haben 19 Kinder teilgenommen.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Aus Jugendpflegemittel des Kreises erhält der Heidgrabener Sportverein einen Zu-
schuss in Höhe von 1,80 Euro pro Tag und Kind. Im Jahr 2019 betrug der Zuschuss          
ca. 450 Euro. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss Jugend und Sport/ der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Per-
sonalwesen empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, folgende Regelung für die 
Elternbeiträge für die Hörnumfahrt 2020: 
 
Heidgrabener Kinder und Mitglieder des Heidgrabener SV zahlen     294,60 Euro 
Geschwisterkinder von Kindern aus Heidgraben zahlen                     268,00 Euro 
Auswärtige Kinder, die kein Mitglied im Sportverein sind, zahlen den vollen Beitrag in 
Höhe von 401,70 Euro 
 
Eine Anpassung der Beiträge hat jährlich zu erfolgen.  
  
 
 
 
 
__________________ 
Jürgensen  
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Gemeinde Heidgraben 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0665/2019/HD/BV 
 
 

Fachbereich: Bürgerservice und Ordnung Datum: 15.08.2019 

Bearbeiter: Jenny Thomsen AZ: FB2/131.403 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Perso-
nalwesen der Gemeinde Heidgraben 

19.09.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Heidgraben 30.09.2019 öffentlich 

 

Beschaffung eines Rauchüberdruck-Demohaus für die Feuerwehr 
Heidgraben 
 
Sachverhalt: 
Die Feuerwehr ist an den Bürgermeister mit dem Wunsch der Beschaffung eines 
Rauchdemohauses herangetreten. 
Dieses Rauchdemohaus ist für Schulungszwecke aller Art gedacht. Es dienst zur 
Darstellung der Rauchmelderproblematik und anderen verschiedenen Gefahrensitua-
tionen im Haushalt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Feuerwehr hat bereits ein Angebot eingeholt, welches anliegend beigefügt ist. 
Der Preis ist noch aktuell und hat sich nicht geändert. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Feuerwehr ist bereit, 2 Jahre lang auf den Zuschuss zur Kameradschaftskasse in 
Höhe von 1.500,00 € zur verzichten. Somit wären 3.000 € bereits gedeckt. Es bleibt 
eine Restsumme von ca. 350,00 €.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Es soll versucht werden, über die AktivRegion ebenfalls Fördermittel zu erzielen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt/die Gemein-
devertretung beschließt, den restlichen Betrag in Höhe von ca. 350,00 €, sollte keine 
Förderung möglich sein, zu übernehmen.  
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__________________ 
Jürgensen 
 
 
 
Anlagen: 
Angebot sowie Beschreibung  
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Gemeinde Heidgraben 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0697/2019/HD/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 30.10.2019 

Bearbeiter: Stefan Rieger AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Bauwesen und Verkehr der Ge-
meinde Heidgraben 

21.11.2019 öffentlich 

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Perso-
nalwesen der Gemeinde Heidgraben 

28.11.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Heidgraben 09.12.2019 öffentlich 

 

 
 
Sachverhalt: 
Die Verwaltung wurde gebeten für die Feuerlöschteiche eine Kostenschätzung 
durchzuführen, da sie ausgebaggert werden müssen, um die Funktion sicherzustel-
len und zusätzlich sollen die Einfriedungen erneuert werden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Verwaltung hat die Feuerlöschteiche betrachtet und folgende Kostenschätzung 
erstellt.  
Die Ausbaggerung der Feuerlöschteiche wird sich auf ca. 17.500,00€/ brutto belau-
fen. Dort sind allerdings nicht die Entsorgung und der Transport enthalten. Diese 
beiden Punkte können erst bemessen/ geschätzt werden, wenn das Ergebnis der 
Bodenbeprobung vorliegt.   
Die neue Einfriedung aus Drahtgeflecht mit ca. 6500,00€, wenn der Bauhof die alte 
Einfriedung abbaut und entsorgt. Kann dies nicht durch den Bauhof bewerkstelligt 
werden, würden ca. 2.000,00€ für den Abbau + Entsorgung hinzukommen.  
 
 
 
Finanzierung: 
Ist im Haushalt 2020 einzuplanen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: Keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 
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Der  Ausschuss für Bauwesen und Verkehr der Gemeinde Heidgraben empfiehlt / 
der 
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben 
empfiehlt / die Gemeindevertretung Heidgraben beschließt 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
E.- H. Jürgensen 
 
 
 
Anlagen: Keine  
 
 
 



 

Gemeinde Heidgraben 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0696/2019/HD/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 30.10.2019 

Bearbeiter: Stefan Rieger AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Jugend und Sport der Gemeinde 
Heidgraben 

11.11.2019 öffentlich 

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Perso-
nalwesen der Gemeinde Heidgraben 

28.11.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Heidgraben 09.12.2019 öffentlich 

 

 
 
Sachverhalt: 
Der Ausschuss für Jugend und Sport der Gemeinde Heidgraben möchte die Leicht-
athletikanlage (Laufbahn 100 m, Anlaufbahn 50 m Weitsprung)  sanieren und hat die 
Verwaltung gebeten eine Kostenschätzung durchzuführen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Verwaltung hat sich die Leichtathletikanlage angesehen und daraufhin eine Kos-
tenschätzung erstellt. Die Laufbahn 100 m und die Anlaufbahn 50 m Weitsprung sind 
defekt und müssen erneuert werden. Die Bahnen nach heutigem Standard zu erneu-
ern würde ca. 67.000,00  €/ brutto kosten. Die Summe setzt sich wie folgt zusam-
men. Kosten Laufbahn ca. 51.000,00 €/ brutto und Kosten Anlaufbahn ca. 16.000,00 
€. Bei dieser Kostenschätzung ist von Z0- Boden, also unbelastetem Boden ausge-
gangen.   
Die Bagatellgrenze für eine Förderung, laut der Richtlinie über die Förderung von 
kommunalen Sportstätten in Schleswig-Holstein, beträgt 12.500 Euro und ist auf-
grund der Höhe der der zu erwartenden Kosten erreicht. Der Eigenanteil bei der För-
derung liegt bei min. 20% der zuwendungsfähigen Gesamtkostenausgaben. 
Die genaue Höhe der Fördergelder lässt sich allerdings erst nach einer genauen 
Preisanfrage / Ausschreibung ermitteln. .  
 
 
Finanzierung: 
Haushalt 2020  
 
 
Fördermittel durch Dritte:  
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Land Schleswig- Holstein 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Jugend und Sport der Gemeinde Heidgraben empfiehlt / der 
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben 
empfiehlt / die Gemeindevertretung Heidgraben beschließt  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
E.- H. Jürgensen 
 
 
 
Anlagen: Keine  
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